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Antrag

der Fraktionen der KVP, der APD, der LRP, der PSG und der ÖSP

Einsetzung von Ausschüssen

Der Bundestag wolle beschließen:

Gemäß § 54 in Verbindung mit § 57 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages werden folgende ständige Ausschüsse eingesetzt:

1. Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union
25 Mitglieder

2. Auswärtiger Ausschuss

25 Mitglieder

3. Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

25 Mitglieder

4. Ausschuss für Frauen und Familie

25 Mitglieder

5. Haushaltsausschuss

25 Mitglieder

6. Ausschuss für Jugend und Soziale Dienste

25 Mitglieder

7. Rechtsausschuss

25 Mitglieder

8. Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
25 Mitglieder

9. Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

25 Mitglieder

10. Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

25 Mitglieder

11. Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit

25 Mitglieder

12. Verteidigungsausschuss

25 Mitglieder

Berlin, 31. Mai 2008
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